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Vorgangsmappe für die Drucksache 17/14717

"Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in Smoothies"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/14717 vom 09.12.2016

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/15574 des UV vom 02.02.2017
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Antrag 

der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel, Dr. Otto Hünnerkopf, 
Bernhard Seidenath, Gudrun Brendel-Fischer, Kerstin Schreyer, 
Volker Bauer, Jürgen Baumgärtner, Eric Beißwenger, Markus 
Blume, Dr. Ute Eiling-Hütig, Alexander Flierl, Dr. Thomas Goppel, 
Klaus Holetschek, Dr. Martin Huber, Hermann Imhof, Sandro 
Kirchner, Anton Kreitmair, Ludwig Freiherr von Lerchenfeld, Hel-
mut Radlmeier, Hans Ritt, Martin Schöffel, Steffen Vogel CSU 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in Smoothies 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, über den Kenntnisstand hin-
sichtlich polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) in 
Lebensmitteln sowie der Notwendigkeit einer PAK-Grenzwertsetzung 
für sogennante Smoothies zu berichten. 

 

 

Begründung: 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind Umwelt-
kontaminanten, die bei der unvollständigen Verbrennung organischen 
Materials wie Kohle, Öl und Holz entstehen. 

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit (LGL) hat PAK im Jahr 2016 zum Schwerpunktprogramm erklärt, 
da im Jahr 2015 u.a. die Produktgruppe „Smoothies“ (kalte Mixgeträn-
ke aus Obst und Milchprodukten) und einige Teesorten auffällig wa-
ren. So fanden die Prüfer der Stiftung Warentest in getrocknetem 
schwarzen Tee der Sorten Darjeeling und Ceylon-Assam sowie in 
getrocknetem grünen Tee u.a. Mineralöle und PAK. 

Im Jahr 2015 wurde die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 um PAK-
Höchstgehalte für einige Lebensmittelgruppen erweitert. Dazu gehö-
ren beispielsweise bestimmte Nahrungsergänzungsmittel sowie ge-
trocknete Kräuter und Gewürze. 

Die Europäische Kommission hat sich bislang gegen eine Höchstge-
haltsregelung für Tee entschieden, weil sich PAK in Wasser sehr 
schlecht löse und deshalb – trotz einer Kontamination des Blattmate-
rials – PAK in Teegetränken so gut wie nicht nachweisbar seien. 

Anders verhält es sich mit getrocknetem Pflanzenmaterial, das für die 
Zubereitung von Smoothies vertrieben wird. Hier werden das Pflan-
zenmaterial und dadurch die PAK tatsächlich vom Menschen verzehrt, 
ohne dass es bislang eine Grenze für den Höchstgehalt von PAK gibt. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel, 
Dr. Otto Hünnerkopf, Bernhard Seidenath u.a. CSU 
Drs. 17/14717 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in Smoothies 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Tanja Schorer-Dremel 
Mitberichterstatter: Florian von Brunn 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 63. Sit-
zung am 2. Februar 2017 beraten und e i n s t im m ig  Zu-
stimmung empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel, Dr. Otto Hünner-
kopf, Bernhard Seidenath, Gudrun Brendel-Fischer, Kerstin 
Schreyer, Volker Bauer, Jürgen Baumgärtner, Eric Beißwenger, 
Markus Blume, Dr. Ute Eiling-Hütig, Alexander Flierl, Dr. Thomas 
Goppel, Klaus Holetschek, Dr. Martin Huber, Hermann Imhof, 
Sandro Kirchner, Anton Kreitmair, Ludwig Freiherr von Lerchen-
feld, Helmut Radlmeier, Hans Ritt, Martin Schöffel, Steffen Vogel 
CSU 

Drs. 17/14717, 17/15574 

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in Smoothies 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, über den Kenntnisstand hin-
sichtlich polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) in 
Lebensmitteln sowie der Notwendigkeit einer PAK-Grenzwertsetzung 
für sogenannte Smoothies zu berichten. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 3 der Anlage. Dies ist der Antrag 

der Abgeordneten Bause, Hartmann, Kamm und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN) betreffend "Staatliche Finanzierung der Jugendhilfekosten für unbe

gleitete junge Flüchtlinge auch nach Erreichen der Volljährigkeit sicherstellen" auf 

Drucksache 17/10665. Dieser Antrag soll auf Antrag der Fraktion gesondert beraten 

werden. Der Aufruf erfolgt dann am späten Abend.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Abgeordneten. Gibt es Gegen

stimmen? – Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über

nimmt der Landtag diese Voten.

Jetzt gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Gesetzentwurf der 

SPDFraktion zur Änderung der Verfassung des Freistaats Bayern und des Gesetzes 

über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof betreffend die Wahl der berufsrichterli

chen Mitglieder und des Präsidenten und seiner Vertreter mit Zweidrittelmehrheit auf 

Drucksache 17/14537 bekannt. Mit Ja haben 60 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 78. 

Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)
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